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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration nimmt im Einvernehmen mit dem 

Ministerium der Justiz und für Europa zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

 

Vorbemerkung: 

Bedingt durch das Bundesstaatsprinzip unterliegen die Bundesbehörden sowie die 

Behörden anderer Bundesländer nicht dem Fragerecht von Abgeordneten des Land-

tags von Baden-Württemberg. Daher beschränkt sich die Landesregierung bei der 

Beauskunftung im Folgenden auf tatsächlich belastbar vorhandene Erkenntnisse ihrer 

Behörden. 

Im Sachzusammenhang wird auf die Stellungnahme der Landesregierung zu den An-

trägen der Abgeordneten Sascha Binder u. a. SPD (Drucksache 16/1547 sowie 
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16/2813), der Abgeordneten Dr. Hans-Ulrich Rülke u. a. FDP/DVP (Drucksache 

16/1358) sowie der Fraktion FDP/DVP (Drucksache 16/2860) und die darin aufgezeig-

ten Veröffentlichungen des Bundesministeriums des Innern (BMI) sowie des Bundes-

ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) bzw. die öffentliche Antwort 

der Bundesregierung (BT-Drs. 18/11027) vom 27. Januar 2017 bezüglich der Kleinen 

Anfrage der Abgeordneten Irene Mihalic, Konstantin von Notz, Britta Haßelmann, wei-

tere Abgeordnete und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Der Anschlag auf einen 

Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 und der Fall Anis Amri – Verantwor-

tung und etwaige Fehler der Sicherheitsbehörden“ (BT-Drs. 18/10812) Bezug genom-

men. 

 

 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

zu berichten, 

1. welche Erkenntnisse sie zu Abu Walaa und seinem Netzwerk hat, inklusive der Be-

deutung des Netzwerks in Baden-Württemberg und den Erkenntnissen zu Kontakten 

oder Beziehungen von Abu Walaa und seinem Netzwerk nach Baden-Württemberg; 

2. inwieweit sie Informationen zu Abu Walaa und seinem Netzwerk vom Landeskriminal-

amt Nordrhein-Westfalen oder anderen Behörden des Bundes oder der Länder erhal-

ten hat; 

Zu 1. und 2.: 

Über den bundesweiten kriminalpolizeilichen Informationsaustausch sowie den konti-

nuierlichen Informationsaustausch im Verfassungsschutzverbund sind der Polizei Ba-

den-Württemberg und dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg zur 

unter dem Namen „Abu Walaa“ öffentlich bekannten Person allgemeine Informationen 

im Zusammenhang mit dessen bundesweiten Auftritten als Redner des salafistischen 

Spektrums bekannt.  

 

Darüber hinaus liegen weder dem Landesamt für Verfassungsschutz noch der Polizei 

Baden-Württemberg Erkenntnisse vor, wonach „Abu Walaa“ über ein festes Netzwerk 

von Personen in Baden-Württemberg verfügt. Gleichwohl sind Bezüge von „Abu 

Walaa“ nach Baden-Württemberg in Einzelfällen bekannt. So trat er als Referent bei 
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einem Islamseminar im Jahr 2012 im zwischenzeitlich verbotenen Stuttgarter Mo-

scheeverein „Mesdschid Sahabe e.V.“ auf. Zudem ist von szenetypischen Einzelkon-

takten von Personen aus Baden-Württemberg in das Umfeld von „Abu Walaa“ auszu-

gehen. 

 

Ferner erhielt die Polizei Baden-Württemberg im Rahmen des bundesweiten krimi-

nalpolizeilichen Informationsaustausches Kenntnis von dem im Presseartikel „Unter 

ständiger Beobachtung: Amris mörderische Odyssee“ genannten und in Nordrhein-

Westfalen geführten Ermittlungsverfahren gegen „Abu Walaa“. 

3. inwieweit sie Erkenntnisse hat, dass Anis Amri mit hoher Wahrscheinlichkeit von An-

gehörigen des Netzwerks um Abu Walaa angeworben wurde; 

Zu 3.: 

Hierzu liegen den baden-württembergischen Sicherheitsbehörden keine Erkenntnisse 

vor. 

4. welche der Darstellungen und Bewertungen aus dem Artikel „Unter ständiger Be-

obachtung: Amris mörderische Odyssee“ in der Welt am Sonntag vom 17. Dezember 

2017 ihr jeweils bekannt beziehungsweise nicht bekannt waren, sie teilt beziehungs-

weise nicht teilt, darzustellen anhand einer tabellarischen Übersicht unter Angabe des 

jeweiligen Zitats aus dem Zeitungsartikel, der Erkenntnisherkunft, des Zeitpunkts des 

Informationsempfangs und der jeweiligen Reaktionen auf die Erkenntnisse; 

Zu 4.: 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass soweit in dem in Rede stehenden Presseartikel 

das Verhalten von Behörden anderer Länder und des Bundes sowie deren Erkennt-

nisse geschildert werden, auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen wird. 

 

Bis zum 19. Dezember 2016, dem Tag des Anschlags auf dem Breitscheidplatz in Ber-

lin, waren dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration sowie dem Minis-

terium der Justiz und für Europa oder deren nachgeordneten Behörden die in der Be-
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gründung zu diesem Antrag unter den Ziffern 9 und 10 sowie 33 bis 38 aufgeführten 

Darstellungen beziehungsweise zu den darüber hinaus gehenden Aussagen in dem in 

Rede stehenden Presseartikel „Unter ständiger Beobachtung: Amris mörderische 

Odyssee“ mit direkten Bezügen nach Baden-Württemberg Folgendes bekannt: 

 

 

- Ziffern 9 und 10 der Begründung: 

„Er wurde erkennungsdienstlich behandelt, seine Fingerabdrücke wurden in die po-

lizeilichen Fahndungssysteme eingespeist“. 

 

„Weil Amri sich allerdings als Anis AMIR registrieren ließ, brachte die Datenabfrage 

keine Verknüpfung mit der in Italien gespeicherten Personalie ‚Anis Amri‘“ 

 

Anis Amri (im Folgenden A.) kam mit der Polizei Baden-Württemberg erstmals am 

6. Juli 2015 im Zusammenhang mit einem gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsver-

fahren des Polizeipräsidiums Freiburg wegen unerlaubter Einreise in Kontakt, im 

Zuge dessen A. erkennungsdienstlich behandelt und in polizeilichen Datensyste-

men gespeichert wurde. Zu seiner Person lagen weder unter den angegebenen 

Personalien noch zum erfolgten Fingerabdruckvergleich (einschließlich des europä-

ischen daktyloskopischen Systems EURODAC) polizeiliche Erkenntnisse vor. 

 

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme zu den Ziffern 6. und 7. des Antrags der 

Abg. Hans-Ulrich Rülke u. a. FDP/DVP, „Der Fall Anis Amri und die weiteren Veran-

lassungen in Baden-Württemberg“, Landtagsdrucksache 16/1358, verwiesen. 

 

- Ziffer 33 der Begründung: 

„Die Beamten hörten mit, wie Amri am Telefon ankündigte, sich nach Tunesien oder 

Libyen abzusetzen. Die Beamten alarmieren die Bundespolizei in Friedrichshafen, 

die Amri kurz nach Mitternacht am Bahnhof abpasste, ihn festnahm und auf ihr Re-

vier brachte. Amris neues Telefon wurde beschlagnahmt, und es wurde ihm eine 

förmliche „Ausreiseuntersagung“ ausgehändigt“ 

 

Hierzu wurde bereits in den Stellungnahmen zu den Anträgen  

 

- der Fraktion FDP/DVP „Anis Amri und die Behörden in Baden-Württemberg“, 

Landtagsdrucksache 16/2860,  
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- der Abg. Sascha Binder u. a. SPD, „Die Ergebnisse des Abschlussberichts des 

Sonderbeauftragten des Berliner Senats im Fall Anis Amri in Bezug auf Baden-

Württemberg“, Landtagsdrucksache 16/2813, 

- der Abg. Sascha Binder u. a. SPD, „Anis Amri“ – Bezüge zu Baden-

Württemberg“, Landtagsdrucksache 16/1547 sowie 

- der Abg. Hans-Ulrich Rülke u. a. FDP/DVP, „Der Fall Anis Amri und die weite-

ren Veranlassungen in Baden-Württemberg“, Landtagsdrucksache 16/1358. 

 

auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisherkunft, des Zeitpunkts des Informati-

onsempfangs und der jeweiligen Reaktionen auf die Erkenntnisse umfangreich be-

richtet. Ergänzend ist lediglich zu bemerken, dass die erfolgte Aushändigung einer 

Ausreiseuntersagung an A. dem Bereitschaftsrichter nach dessen heutiger Erinne-

rung am 30. Juli 2016 telefonisch durch das Polizeirevier Friedrichshafen mitgeteilt 

wurde. Sowohl von der polizeilichen Beschlagnahme des Mobilfunktelefons und 

dessen späterer Rückgabe an A. als auch von der erfolgten Aushändigung einer 

Ausreiseuntersagung erhielt die Staatsanwaltschaft Ravensburg durch Vorlage der 

Ermittlungsakten erst am 31. August 2016 Kenntnis. 

 

- Ziffer 34 der Begründung:  

„Weil Amri, der als Gefährder gefälschte italienische Personalausweise bei sich 

trug, hätte zudem die Gelegenheit bestanden, ihn bis zur Abschiebung über Monate 

in Untersuchungshaft zu nehmen. Doch die Staatsanwälte verweigerten zur Über-

raschung des Bereitschaftsrichters einen Haftantrag.“ 

 

Zu den rechtlichen Voraussetzungen der Anordnung von Untersuchungshaft und 

die der staatsanwaltschaftlichen Entscheidung und der Bewertung des Ministeriums 

der Justiz und für Europa jeweils zu Grunde liegenden Erwägungen wird auf die 

Stellungnahme zu den Fragen 1., 3. und 7. des Antrags der Abg. Sascha Binder u. 

a. SPD „Die Ergebnisse des Abschlussberichts des Sonderbeauftragten des Berli-

ner Senats im Fall Anis Amri in Bezug auf Baden-Württemberg“ (Drucksache 

16/2813) verwiesen.  

 

Zur Darstellung, die staatsanwaltschaftliche Entscheidung, keinen Haftantrag zu 

stellen, habe ihn überrascht, hat der damals zuständige Bereitschaftsrichter dem 

Ministerium der Justiz und für Europa mitgeteilt: „Dass ein Haftantrag zu meiner 

‘Überraschung‘ verweigert worden sei, stellt eine Interpretation meiner Antworten 
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aus dem Zusammenhang des Interviews mit dem Journalisten Büchel am 

23.11.2018 dar.“ 

 

- Ziffer 35 der Begründung:  

„J. P., der für den Fall zuständige Bereitschaftsrichter, hörte den mit Handschellen 

gefesselten Amri an. P.: ‚Er hat dann gefragt, ob das sein muss, weil es ja wirklich 

sinnlos sei, da er ja freiwillig ausreisen wolle. Er hat dann auch gesagt, er wolle vor 

unseren Augen ein Ticket kaufen und dann ausreisen.“ 

 

Der sinngemäß zutreffende Inhalt der Anhörung A.s ergibt sich aus dem richterli-

chen Anhörungsvermerk vom 30. Juli 2016 zum Antrag auf einstweilige Anordnung 

zum Zwecke einer Sicherungshaft i.S. des § 62 Abs. 3 AufenthaltG. 

 

- Ziffer 36 der Begründung:  

„Der Begriff ‚Haft zur Sicherung der Abschiebung‘, den ihm ein Italienisch spre-

chender Polizist übersetzt, verblüffte und irritierte Amri. Zumal er in Friedrichshafen 

ja nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt war. Amri sagte laut 

Vernehmungsprotokoll: ‚Die Abschiebung ist zu 100 Prozent sicher, wenn ich jetzt 

gehe.“ 

 

Die Aussage A.s ist ein wörtliches Zitat aus dem genannten richterlichen Anhö-

rungsvermerk vom 30. Juli 2016. Die Anhörung wurde mit Hilfe eines italienisch 

sprechenden Polizeibeamten durchgeführt. Inwieweit A. angesichts der Grenznähe 

des Festnahmeortes und der Verwendung des Begriffs „Haft zur Sicherung der Ab-

schiebung“ „verblüfft und irritiert“ gewesen sein soll, entzieht sich der Kenntnis des 

Ministeriums der Justiz und für Europa und des Ministeriums für Inneres, Digitalisie-

rung und Migration. 

 

- Ziffer 37 der Begründung: 

„Die Beamten der Ermittlungskommission „Ventum“ waren durch direkte Kontakte 

zur Polizei und die Standortdaten des überwachten Handys stets unterrichtet.“ 

 

Hierzu wird auf die Stellungnahme zu den Ziff. 1 bis 5 und 7. des Antrags der Abg. 

Sascha Binder u. a. SPD, „Anis Amri“ – Bezüge zu Baden-Württemberg“, Land-

tagsdrucksache 16/1547 und auf die Ausführungen der Vorbemerkung verwiesen.  
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- Ziffer 38 der Begründung: 

„Dass er im Lande blieb, war offenbar voll im Sinne des Innenministeriums in Düs-

seldorf. Zuständig war dort die sogenannte SiKo, die Sicherheitskonferenz, in der 

LKA-Staatsschutz und der Landes-Verfassungsschutz den Ton angeben. Ein SiKo-

Beamter teilte mit, dass weitere Haft nicht möglich sei. Deshalb müsse „der Auslän-

der heute um 18 Uhr auf freien Fuß gelassen werden.“ 

 

Am 1. August 2016 erhielt das Polizeipräsidium Konstanz Kenntnis davon, dass A. 

auf Weisung der zuständigen Ausländerbehörde Kleve noch am selben Tag entlas-

sen werde.  

 

 

Darüber hinaus lagen dem Ministerium der Justiz und für Europa sowie dem Ministeri-

um für Inneres, Digitalisierung und Migration oder deren nachgeordneten Behörden 

die in der Begründung zu diesem Antrag unter den Ziffern 1. bis 8., 11. bis 32. sowie 

39. und 40. aufgeführten Darstellungen keine weiteren Informationen mit Bezügen 

nach Baden-Württemberg im Sinne der Anfrage vor. 

 

Im Übrigen bleibt zu den nachstehend aufgeführten Zitaten aus dem Presseartikel 

„Unter ständiger Beobachtung: Amris mörderische Odyssee“ Folgendes anzumerken: 

 

„Regierung, Polizei, Staatsanwälte und Mitarbeiter von Ausländerbehörden […] in 

[…] Baden-Württemberg reden sich im Fall Amri konsequent mit Überlastung, In-

kompetenz oder Desinteresse ihrer Beamten heraus.“ 

 

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, das Ministerium der Jus-

tiz und für Europa sowie deren nachgeordneter Bereich haben im Komplex A. zu 

keiner Zeit „Überlastung, Inkompetenz oder Desinteresse“ ihrer Beamtinnen und 

Beamten ins Feld geführt. Im Gegenteil ist das Handeln der baden-

württembergischen Behörden und deren Beamtinnen und Beamten im Fall A. nicht 

zu beanstanden. 

 

„Schon am Montagmorgen wurde behördlicherseits alles unternommen, um den 

staatlich anerkannten Gefährder, IS-Kontaktmann und Anschlagsplaner schnellst-

möglich in die Freiheit zu entlassen.“ 
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Baden-württembergische Behörden haben A. am 30. Juli 2016 in Abschiebungshaft 

genommen. Dessen spätere Freilassung erfolgte auf Anordnung der nordrhein-

westfälischen Ausländerbehörde Kleve. 

5. welche Erklärung sie aufgrund darzustellender konkreter Erkenntnisse für den Um-

stand hat, dass Anis Amri, nachdem er lange Zeit im Fokus der Behörden stand, den 

Anschlag vom 19. Dezember 2016 durchführen und dann über tausend Kilometer 

durch Europa reisen konnte; 

6.  mit welchen konkreten Wortlauten Anis Amri und sein Verhalten in den Bespre-

chungen und Niederschriften des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) bis 

zum 19. Dezember 2016 jeweils bewertet wurden; 

Zu 5. und 6.: 

Es obliegt nicht der Landesregierung von Baden-Württemberg, jene Vorgänge zu be-

urteilen, die vorrangig die zuständigen Stellen des Bundes und der Länder Nordrhein-

Westfalen und Berlin – welche allesamt dem Verdacht eines Terrorismusbezuges von 

A. nachgegangen sind – zu bewerten haben. Die betreffenden Protokolle der Lagebe-

sprechungen im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin sind als Ver-

schlusssachen eingestuft und können nicht durch baden-württembergische Behörden 

ausgestuft werden. Eine Wiedergabe des Inhalts im Wortlaut ist daher nicht möglich. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Stellungnahme zu Ziffer I. 2 des Antrags 

der Fraktion FDP/DVP „Anis Amri und die Behörden in Baden-Württemberg“, Land-

tagsdrucksache 16/2860, in Bezug auf die Chronologie des Sonderbeauftragten des 

Senats von Berlin verwiesen.  

7. welche Möglichkeiten angesichts der damaligen Erkenntnisse zur Kriminalität und dem 

weiteren Verhalten von Anis Amri bis zum 19. Dezember 2016 nach ihrer Ansicht be-

standen hätten, Anis Amri in Haft zu nehmen oder auf andere Art und Weise seine 

Bewegungsmöglichkeiten zeitweise oder bis zur Abschiebung oder Rückführung ein-

zuschränken; 

8. warum sie im Fall Anis Amri nicht auf eine Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten 

gedrängt hat; 
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Zu 7. und 8.: 

In strafverfahrensrechtlicher Hinsicht ergeben sich die Voraussetzungen für eine nicht 

nur kurzzeitige Freiheitsentziehung durch die Anordnung von Untersuchungshaft aus 

§§ 112 ff. der Strafprozessordnung (StPO). Nach Einschätzung des Ministeriums der 

Justiz und für Europa war die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Ravensburg, vor-

liegend von einem Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft abzusehen, vertret-

bar. Inwieweit die Anordnung von Untersuchungshaft im Rahmen der weiteren, zum 

damaligen Zeitpunkt bei Staatsanwaltschaften anderer Länder gegen A. anhängigen 

Ermittlungsverfahren möglich gewesen wäre, entzieht sich der Kenntnis des Ministeri-

ums der Justiz und für Europa. 

 

Unabhängig davon, dass das in Rede stehende Ermittlungsverfahren dem Ministerium 

der Justiz und für Europa erst nach dem 19. Dezember 2016 bekannt wurde, ist darauf 

hinzuweisen, dass der Prüfungsmaßstab für das externe Weisungsrecht in ständiger 

Selbstbindung des Ministeriums der Justiz und für Europa grundsätzlich nur die recht-

liche Vertretbarkeit des staatsanwaltschaftlichen Handelns im konkreten Einzelfall ist. 

Entscheidungen, die einen Beurteilungsspielraum aufweisen, und Ermessensent-

scheidungen werden nicht auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft. 

 

Ferner ist dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration eine Bewertung 

der ausländerrechtlichen Maßnahmen nicht möglich, da zum damaligen Zeitpunkt kei-

ne Ausländerbehörde in Baden-Württemberg für den Fall A. zuständig war und hier 

auch keine Kenntnis über den ausländerrechtlichen Sachverhalt vorlag. 

 

9. welche zusätzlichen Möglichkeiten durch Änderungen der Rechtslage heute bestehen 

würden, eine Person, die das bis zum 19. Dezember 2016 bekannte Verhalten Anis 

Amris hätte, in Haft zu nehmen oder auf andere Art und Weise seine Bewegungsmög-

lichkeiten zeitweise oder bis zur Abschiebung oder Rückführung einzuschränken; 

10. inwieweit derzeit von solchen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird und ob sie diese 

Möglichkeiten für ausreichend erachtet; 

11. inwieweit sie es als ein Problem der Sicherheitsbehörden und der Politik ansieht, dass 

nicht alle Möglichkeiten und dabei insbesondere Möglichkeiten aufgrund von Strafta-
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ten oder Verhaltensweisen, die nicht unmittelbar mit Terrorismus zu tun haben, ge-

nutzt wurden oder werden, und dies behebt; 

Zu 9. bis 11.: 

Um den vom internationalen Terrorismus ausgehenden Bedrohungen wirksamer be-

gegnen zu können, wurde das Polizeigesetz für Baden-Württemberg mit Inkrafttreten 

zum 8. Dezember 2017 um einige dringend notwendige Eingriffsbefugnisse erweitert. 

Die Änderungen enthalten unter anderem eine strafbewehrte präventiv-polizeiliche 

Rechtsgrundlage, um gegen mutmaßliche Gefährder, vor allem aus dem islamisti-

schen Spektrum, Aufenthaltsvorgaben oder Kontaktverbote zu erlassen (§ 27b PolG), 

sowie eine ebenfalls strafbewehrte präventiv-polizeiliche Rechtsgrundlage für eine 

elektronische Aufenthaltsüberwachung (sog. elektronische Fußfessel) bei terroristi-

schen Gefährdern (§ 27c PolG). 

 

In Baden-Württemberg fand zum Zeitpunkt der Beantwortung der Stellungnahme we-

der eine Aufenthaltsvorgabe und Kontaktverbot zur Verhütung terroristischer Strafta-

ten nach § 27b Polizeigesetz noch eine elektronische Aufenthaltsüberwachung im Be-

reich der PMK -religiöse Ideologie- nach§ 27c Polizeigesetz Baden-Württemberg statt. 

 

Hinsichtlich der Einschränkung der Bewegungsmöglichkeit wurde, um eine erhebliche 

Gefahr für die Innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter abzuwehren, eine 

elektronische Aufenthaltsüberwachung für Ausländer gemäß § 56a AufenthG im Bun-

desrecht vorgesehen. Zusätzlich wurde gemäß § 62 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG in Verbin-

dung mit § 2 Abs. 14 Nr. 5a AufenthG die Möglichkeit einer Abschiebungshaft für Aus-

länder, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende 

Rechtsgüter der Inneren Sicherheit ausgeht, geschaffen. Zudem wurde für diesen 

Personenkreis die Dauer der möglichen Abschiebungshaft verlängert. Des Weiteren 

sieht das Bundesrecht nunmehr vor, dass bei Ausländern, von denen eine erhebliche 

Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der Inneren Sicherheit 

ausgehen, in regulären Haftanstalten getrennt von Strafgefangen die Abschiebungs-

haft vollzogen werden kann. 

 

Von der im Bundesrecht vorgesehenen Möglichkeit der elektronischen Aufenthalts-

überwachung wird Gebrauch gemacht, sobald die technischen Voraussetzungen vor-

liegen. Von der Möglichkeit, Ausländer von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und 

Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der Inneren Sicherheit ausgeht, in Ab-
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schiebungshaft zu nehmen, wird Gebrauch gemacht. Hinsichtlich der gesetzlichen Ab-

schiebungshaftgründe besteht nach Ansicht der Landesregierung Verbesserungsbe-

darf; insbesondere hat es der Bundesgesetzgeber versäumt, einen Ersatz für den 

weggefallenen Haftgrund nach § 62 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG nachdem ein Ausländer in 

Abschiebungshaft genommen werden kann, wenn er aus von ihm zu vertretenden 

Gründen zu einem für die Abschiebung angekündigten Termin nicht an dem von der 

Ausländerbehörde angegebenen Ort angetroffen wurde, Ersatz zu schaffen. Auch die 

Vorschriften über die Anordnung von Abschiebungshaft im Überstellungsverfahren 

nach der Dublin-III-Verordnung und der im § 62b AufenthG vorgesehene Ausreisege-

wahrsam werden nicht als ausreichend erachtet.  

 

Gesetzliche Änderungen des Rechts der strafprozessualen Untersuchungshaft sind 

nach dem 19. Dezember 2016 nicht erfolgt. Gegenüber dem damaligen Zeitpunkt er-

weiterte gesetzliche Möglichkeiten einer nicht nur kurzzeitigen Freiheitsentziehung auf 

strafprozessualer Grundlage bestehen daher heute nicht. Die Ergebnisse der Aufar-

beitung der Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden im Fall A. unterstreichen nach Auf-

fassung des Ministeriums der Justiz und für Europa die Notwendigkeit einer Verbesse-

rung des länderübergreifenden Informationsaustausches der beteiligten Strafverfol-

gungsbehörden in entsprechenden Ermittlungsverfahren. Im Hinblick auf dieses Erfor-

dernis hat das Ministeriums der Justiz und für Europa durch Anordnung vom 14. De-

zember 2017 bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart eine „Zentralstelle für die 

Bekämpfung der Staatsschutzkriminalität“ errichtet. Aufgabe der Zentralstelle ist es u. 

a., die Tätigkeit der mit Ermittlungsverfahren wegen staatsschutzstrafrechtlicher und 

wegen politisch motivierter Straftaten sowie sonstiger Straftaten mit Staatsschutzhin-

tergrund befassten Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Länder – soweit 

dies im Einzelfall erforderlich ist – abzustimmen und gegebenenfalls, auch länder-

übergreifend auf eine koordinierte Verfahrensbearbeitung, etwa im Rahmen eines 

Sammelverfahrens, hinzuwirken. 

12. aufgrund welcher Tatbestandsprüfung inklusive der Angabe der einzeln zu prüfenden 

Tatbestandsmerkmale und ihrer Definitionen der Status des „Gefährders“ vergeben 

wird; 
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Zu 12.: 

Nach der bundeseinheitlichen polizeilichen Definition ist ein „Gefährder“ eine Person, 

zu der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte 

Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100a 

StPO, begehen wird.  

13. wie lange eine Person formell und informell als Gefährder gilt; 

Zu 13.: 

Eine Person gilt für den Zeitraum als „Gefährder“, in dem die Voraussetzungen ihrer 

Einstufung Bestand haben. Eine „informelle“ Gefährdereigenschaft existiert nicht. 

14. welche behördlichen Maßnahmen durchgeführt werden, wenn eine Person als Ge-

fährder oder „wahrscheinlich ein Attentat planend“ bewertet wird; 

15. wie lange ein Gefährder oder eine als „wahrscheinlich ein Attentat planend“ bewertete 

Person inaktiv sein muss, damit die Maßnahmen nicht mehr fortgeführt werden. 

Zu 14. und 15.: 

Die Durchführung polizeirechtlicher und strafprozessualer Maßnahmen ist nicht von 

der Verwendung des polizeifachlichen Begriffs „Gefährder“ und der Einstufung als 

solchen abhängig. Sie richtet sich ausschließlich nach den rechtlichen Vorgaben des 

Polizeigesetzes Baden-Württemberg und der Strafprozessordnung.  

 

Gegen eine Person, die als „Gefährder“ eingestuft ist, werden einzelfallbezogen of-

fene oder verdeckte strafprozessuale oder polizeirechtliche Maßnahmen ergriffen, 

unter anderem die Erfassung in polizeilichen Datensystemen und ein enger Aus-

tausch mit anderen Behörden. 

 

Erst nach eingehender Prüfung der Gesamtumstände erfolgt die Ausstufung als „Ge-

fährder“, wenn keine bestimmten Tatsachen die Annahme mehr rechtfertigen, dass 

die Person politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Thomas Strobl 

Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration 




